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5. Oktober
» 1911 Im italienisch-türkischen
Krieg erobert Italien die Stadt Tri-
polis vom Osmanischen Reich.
» 1921 In London wird der Interna-
tionale Verband für Schriftsteller
und Dichter „Pen“ (Poets, Essayists,
Novelists) gegründet.
» 2006 Die Europäische Zentralbank
(EZB) hebt zum fünften Mal inner-
halb eines Jahres die Leitzinsen im
Euroraum an. Der wichtigste Leit-
zins steigt um 0,25 Prozentpunkte
auf 3,25 Prozent.

Das Datum

lich-demokratischer Rechtsstaat
zeigen ihre humane und soziale
Qualität immer daran, wie sie mit
den Schwächsten in ihrer Mitte um-
gehen. Ich behaupte, dass wir in eine
kalte Gesellschaft abdriften würden,
wenn wir dazu übergingen, Men-
schen nach ihrer genetischen Perfek-
tion zu bewerten.

Aber der Egoismus in der Gesellschaft
wird sowieso immer ausgeprägter und
das Mitgefühl geht bei vielen verloren.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Losinger: Das hängt mit der Wettbe-
werbsgesellschaft zusammen. So
wird im wirtschaftlichen Bereich der
Wettbewerb als die Triebfeder be-
nannt, bei der die Konkurrenz der
Egoismen zum ökonomischen Er-
folg führt. Das kommt aber auch da-
her, wie der Mensch sich selbst sieht.
Man kann es auch an den sozialen
Netzwerken sehen, wo sich viele
Menschen in einem designten Status
präsentieren.

Ist der Trend der Wettbewerbsver-
schärfung überhaupt aufzuhalten?
Losinger: Nein. Denn eine wettbe-
werbliche Auseinandersetzung der
Menschen ist ganz tief in uns veran-
kert. Das lässt sich zum Beispiel am
Phänomen Spiel ablesen. Hier tref-
fen Menschen aufeinander, die ge-
winnen wollen. Der Erste ist der
Sieger, niemand spricht vom Zwei-
ten. Auch eine hochproduktive
Marktwirtschaft lebt davon. Was
aber bei der Sozialen Marktwirt-
schaft dazukommen muss, ist: Für
diejenigen, die keine Sieger sind,
muss ein System der sozialen Sicher-
heit bestehen gegen die Grundrisi-
ken des Lebens wie Altern, Krank-
heit, Arbeitslosigkeit.

Nicht jeder sieht das heute so.
Losinger: Das ist wahrscheinlich
richtig. Vielleicht brauchen wir in
Zukunft noch mehr Idealisten, die
für die Integration und Wertschät-
zung auch des behinderten Lebens
einstehen. Ein lebenspraktisches Ar-
gument wäre: Weniger als 20 Prozent
aller Behinderungen bestehen schon
vor der Geburt. Über 80 Prozent
kommen im Laufe des Lebens etwa
durch Unfall oder Krankheit zustan-
de. Das müsste jedem sagen: Ich sitze
mit einer nicht zu unterschätzenden
Wahrscheinlichkeit mit behinderten
Menschen im gleichen Boot.

Interview: Josef Karg

O Zur Person Weihbischof Anton Losin-
ger, 59, sitzt im Senat der Max-Planck-
Gesellschaft. Der gebürtige Friedberger
war bis vergange-
nen April zwölf Jahre
lang Mitglied des
Deutschen Ethikrates
und dessen Vor-
läufer. Losinger wur-
de mit mehreren
Wissenschaftsprei-
sen ausgezeich-
net.

Arm und Reich gleichermaßen
falsch und kann nicht Teil des soli-
darischen gesundheitlichen Leis-
tungssystems werden. Die Verant-
wortungsfrage bleibt für jeden
gleich. Für alle steht die Grundsatz-
frage im Raum: Will eine Gesell-
schaft mit ihrer Gesundheitskasse
sich hinter einen Test stellen, der
eine genetische Rasterfahndung mit
meist tödlichen Folgen ermöglicht?

Sie werden sagen: Nein!
Losinger: In der Tat. Der Verfas-
sungsrechtler Paul Kirchhof be-
schreibt diese Menschenrechtsfrage
und die dazugehörige gesellschaftli-
che Verantwortung einmal so: Eine
offene Gesellschaft und ein freiheit-

fürworten, in deren Folge dieses Le-
ben keine Chance hat. Mein früherer
Kollege im Ethikrat, der an der Glas-
knochenkrankheit leidende Peter
Radtke, nannte dies genetische Ras-
terfahndung!

Auf der anderen Seite ist es so, dass
sich Wohlhabende Bluttests problemlos
leisten können. Insofern wäre die Kas-
senübernahme der Tests ja nur fair.
Losinger: Im Gegenteil! Unabhängig
von der Frage, Arm oder Reich, geht
es hier doch um die Frage des Le-
bensrechtes und des gesellschaftli-
chen Umgangs mit Behinderung.
Die Verwerfung eines ungeborenen
Menschen aufgrund einer verfeiner-
ten genetischen Diagnostik ist für

Losinger: Ja, darauf weist alles hin.
Wenn wir solche umfassenden gene-
tischen Detektionsmethoden befür-
worten und finanzieren, an deren
Ende mit zwingender Logik die Ver-
werfung des gendefekten Lebens
steht, dann müssen wir uns auch
überlegen, welches Menschenbild
des Menschen mit Behinderung wir
dadurch generieren. Die Frage ist:
Müssen wir uns nicht auf einen tiefen
gesellschaftlichen Widerspruch auf-
merksam machen lassen? Einerseits
sagen wir: Menschen mit Handicap
müssen in die Mitte der Gesellschaft
genommen werden – übrigens ein
klares Bekenntnis zur UN-Behinder-
tenrechtskonvention. Andererseits
aber würden wir genetische Tests be-

Unter Experten wird derzeit heftig
über Chancen und Risiken von vorge-
burtlichen Bluttests auf Kassenkosten
diskutiert. Wie sehen Sie die Ausei-
nandersetzung?
Anton Losinger: Das Problem der ge-
netischen Diagnostik und ihrer Fol-
gen wird im Grunde schon geraume
Zeit diskutiert, auch zu meiner Zeit
als Mitglied im Deutschen Ethikrat.
Die Zuspitzung des Konflikts kam,
als die Firma Life-Codexx ihren
Praea-Test auf den Markt brachte,
der ohne invasiven Eingriff eine
schnelle und sichere Entdeckung
von genetischen Fehlern am unge-
borenen Kind versprach. Die Kern-
frage lautet seither: Wie soll eine Fa-
milie mit der niederschmetternden
Diagnose eines potenziellen geneti-
schen Defektes bei einem ungebore-
nen Kind umgehen? Und wie soll
sich eine humane Gesellschaft dazu
stellen, wenn eine mögliche Behin-
derung gegen das Lebensrecht des
Kindes steht?

Es geht neben der medizinischen auch
um eine ethische Frage.
Losinger: Ja, es ist eine zutiefst le-
bensrechtliche Frage, die im Grunde
den ersten Artikel unseres Grundge-
setzes berührt, dass die Würde des
Menschen unantastbar ist. Deswe-
gen bin ich in dieser Debatte der
Kassenfinanzierung im Gemeinsa-
men Bundesausschuss der Meinung:
Man kann nicht über die Zulassung
eines genetischen Schwanger-
schaftstestes sprechen, ohne dass das
Grundsatzproblem klar genannt ist.
Es geht um Lebensrecht und die
Würde des ungeborenen Menschen.

Aber mit den Bluttests lassen sich
Krankheiten wie das Down-Syndrom
für Mutter und Kind gefahrfrei und
fehlerlos erkennen. Würde man nicht
den medizinischen Fortschritt blockie-
ren, wenn man diese Tests nicht auf
Kassenkosten anbieten würde?
Losinger: Diese neue Technik bietet
gegenüber herkömmlichen Metho-
den tatsächlich Vorteile. So wird bei-
spielsweise keine Fruchtwasserun-
tersuchung mehr benötigt, mit all
den Gefahren bis hin zum Abgang
des Kindes. Und in der stetigen Op-
timierung des Tests wird sehr bald
eine Ausweitung auf ein sehr breites
genetisches Screening möglich sein.
Insofern könnte man sagen: Das ist
eine günstige und risikofreie Form
der medizinischen Diagnostik.

Was spricht also dagegen?
Losinger: Das entscheidende Gegen-
argument lautet, dass es um das Le-
ben des ungeborenen Kindes geht.
Die Statistiken bestätigen, dass der-
zeit über 90 Prozent der Eltern nach
der genetischen Diagnose Trisomie
21 oder Down-Syndrom einen
Schwangerschaftsabbruch einer Ge-
burt vorziehen.

Sie vermuten, es werden so noch mehr
Schwangerschaften abgebrochen?

„Es geht um das ungeborene Leben“
Interview Bald könnten Krankenkassen einfache Gentests über Blutproben während der Schwangerschaft bezahlen.

Der Ethik-Experte Anton Losinger erklärt die Vorteile, aber auch die Gefahren der folgenschweren Technik

Inzwischen können Frauen in der Schwangerschaft auch mit einem Bluttest das Risiko für Chromosomenveränderungen beim Em-
bryo untersuchen lassen. Derzeit wird kontrovers diskutiert, ob die Kassen für die Kosten aufkommen sollen. Foto: Fotolia

Anton Losinger

Was steckt hinter dem Streit um den Finanzausgleich?
Steuern Bayern zahlt am meisten an ärmere Bundesländer und den Bund. Das System muss dringend überholt werden

Berlin Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Das scheint auch das Motto in den
Dauerverhandlungen von Bund und
Ländern über den Finanzausgleich
zu sein. Finanzminister Wolfgang
Schäuble unterbreitete den Ländern
einen neuen Vorschlag – abgestimmt
auch mit den Koalitionsfraktionen
im Bundestag. Darum geht es in dem
Streit:

Warum müssen die Finanzbezie-
hungen neu geregelt werden?
Der Länderfinanzausgleich und der
Solidarpakt II laufen 2019 aus. Da-
her muss das Finanzgeflecht zwi-
schen Bund und Ländern neu geord-
net werden. Der „Soli“ hat zuletzt
rund 16 Milliarden Euro in die Kas-
sen nur des Bundes gespült. Die
„reichen“ Geberländer wollen weni-
ger in den Finanzausgleich einzah-
len. Zugleich wollen die Ost-Länder
nicht zu kurz kommen. Hinzu

kommt: Nach der neuen Schulden-
regel im Grundgesetz darf sich der
Bund zwar auch künftig leicht ver-
schulden. Die Länder dürfen dage-
gen vom Jahr 2020 an überhaupt kei-
ne neuen Schulden mehr machen.

Wer zahlt am meisten?
2015 überwiesen die Geberländer
9,595 Milliarden Euro an die finanz-
schwachen Nehmer. Mit Abstand
größter Zahler war erneut Bayern,
das mit 5,45 Milliarden Euro weit
mehr als die Hälfte schulterte. Wei-
tere Geberländer waren Baden-
Württemberg (gut 2,31 Milliarden
Euro), Hessen (1,72 Milliarden) und
Hamburg (112 Millionen Euro).
Größter Profiteur war erneut Berlin,
das 3,6 Milliarden Euro kassierte.

Was ist die gemeinsame Position
der Bundesländer?
Die hatten sich im Dezember ein-

stimmig geeinigt. Ihr Vorschlag sieht
eine Radikalreform vor – zulasten
des Bundes: Die Länder wollen den
Finanzausgleich in seiner jetzigen
Form abschaffen und Transfers un-
tereinander streichen. Im Ergebnis
würde ein Ausgleich der Finanzkraft
dann im Wesentlichen über die Ver-
teilung des Länderanteils an der
Umsatzsteuer erfolgen. Dafür wol-
len die Länder zusätzliche Umsatz-
steueranteile vom Bund und weitere
Zuschüsse. Sie fordern eine Kom-
pensation von zunächst jährlich rund
zehn Milliarden Euro. Der Länder-
anteil an der Umsatzsteuer soll
grundsätzlich nach der Einwohner-
zahl verteilt werden, jedoch ange-
passt mit Zu- und Abschlägen an die
jeweilige Finanzkraft.

Warum ist Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble dagegen?
„Die einigen sich immer 16:0 zulas-

ten des Bundes und meinen, der
Bund muss da nur noch nicken und
zahlen“, hatte Schäuble moniert.
Aber nicht nur er lehnt das Länder-
modell ab, auch Union und SPD im

Bundestag. Schäuble hatte den Län-
dern zuletzt 8,5 Milliarden Euro an-
geboten. Aber ihm geht es weniger
um die Höhe der Zahlungen. Aus
Sicht Schäubles ist der Ländervor-
schlag mit der Architektur des
Grundgesetzes kaum vereinbar.

Was hat Schäuble in der Spitzenrun-
de Neues vorgelegt?
Ja, es wurde ein neuer Vorschlag vor-
gelegt, der Änderungen vorsieht. Es
soll auch in Zukunft ein mehrstufiges
Verfahren einschließlich des Aus-
gleichs zwischen armen und reichen
Ländern geben. Zudem bietet der
Bund den Ländern 7,9 Milliarden
Euro der Umsatzsteuer an sowie 2,6
Milliarden Euro für den Nahverkehr,
den Wohnungsbau und die Hoch-
schulen. Im Gegenzug sollen die
Länder auf 1,2 Milliarden Euro aus
dem Fonds Deutsche Einheit ver-
zichten. André Stahl, dpa

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
schlägt eine neue Lösung vor. Foto: afp

stelle das Lebensrecht von Menschen
mit schweren Erbkrankheiten infrage.
Denn er befeuere die alte Debatte
über ethische Fragen der vorgeburtli-
chen Diagnostik, nicht zuletzt, weil in
der stetigen Optimierung des Tests sehr
bald eine Ausweitung auf ein sehr
breites genetisches Screening möglich
sein wird. Auf Wunsch lässt sich auch
das Geschlecht des Kindes bestimmen.
Derzeit leben in Deutschland rund
50 000 Menschen mit dem Down-Syn-
drom, das zu Organfehlbildungen
führen kann. (jok)

Frauen bisher selbst übernehmen. Jetzt
wird die Kassenzulassung diskutiert.
Der Praena-Test ist für Frauen gedacht,
bei denen ein erhöhtes Risiko für
Chromosomenveränderungen beim
Embryo besteht. Dabei müssen sich
die Betroffenen gemäß Gendiagnostik-
gesetz von einem qualifizierten Arzt
beraten und aufklären lassen. LifeCo-
dexx schätzt, dass der Test jährlich
600 bis 700 Kinder in Deutschland „vor
den tödlichen Folgen eines invasiven
Eingriffs“ bewahren kann.
● Die Debatte Kritiker sagen, der Test

● Der Bluttest Die Konstanzer Firma
Life-Codexx brachte einen Test auf
den Markt, mit dem beispielsweise eine
Trisomie 21 (Down-Syndrom) schon
in einer Blutprobe einer schwangeren
Frau erkannt werden kann. So sollen
riskante Fruchtwasseruntersuchungen
weitgehend überflüssig werden.
● Die heutige Praxis Das Verfahren,
dessen Entwicklung vom Bund ge-
fördert wurde, wird bisher in wenigen
Praxen und Pränatalzentren in
Deutschland angeboten und kostet rund
1250 Euro. Die Kosten müssen die

Der vorgeburtliche Bluttest

„Ich wollte
nicht stören.“

Papst Franziskus auf die Frage, warum
er sechs Wochen nach dem Erdbeben

den zerstörten italienischen Unglücksort
Amatrice erst gestern besucht hat.

Das Zitat des Tages
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US-WAHLKAMPF

Zwei schlechte Nachrichten
für Donald Trump
Nachdem sich der Präsidentschafts-
kandidat der Republikaner, Do-
nald Trump, in den Umfragen zwi-
schenzeitlich etwas erholt hatte,
wurde der Abstand zu seiner Kon-
kurrentin Hillary Clinton (Demo-
kraten) zuletzt wieder größer. Da-
mit aber nicht genug: Jetzt scheint
sich der Verdacht zu bestätigen,
dass Trump offenbar weit weniger
reich ist als er behauptet. In einer
vom US-Magazin Forbes veröf-
fentlichten Liste der reichsten US-
Bürger rutschte er im Vergleich zu
2015 um 35 Plätze ab und landete
auf Platz 156. Sein Vermögen
schrumpfte demnach um 800 Mil-
lionen auf 3,7 Milliarden Dollar
(3,3 Milliarden Euro). (afp)

OSTDEUTSCHLAND

Kritik an Dresdner Polizei
nach Pegida-Pöbeleien
Nach den aggressiven Protesten von
Pegida-Anhängern am Rande der
Einheitsfeier in Dresden gibt es hef-
tige Kritik am Einsatz der Polizei.
Von der Opposition, aber auch von
der in Sachsen mitregierenden
SPD wurde die Neutralität der Si-
cherheitskräfte infrage gestellt.
Während linke Demonstranten
sanktioniert worden seien, habe
Pegida ungehindert die Feiern stö-
ren können, hieß es bei Linken,
SPD und Grünen. Bei einer Pegida-
Kundgebung hatte die Polizei die
Versammlungsauflagen über einen
Lautsprecher vorgelesen, was ei-
gentlich Aufgabe des Veranstalters
ist. Zudem hatte der Polizeiführer
den Demonstranten einen „erfolg-
reichen Tag gewünscht“. (dpa)

UMWELT

EU feiert Durchbruch für
mehr Klimaschutz
Das Europaparlament hat den Weg
für das Inkrafttreten des Pariser
Klimaabkommens geebnet. In An-
wesenheit von UN-Generalsekre-
tär Ban Ki Moon stimmten in Straß-
burg 610 Abgeordnete für die
Übereinkunft zur Reduzierung der
Treibstoffgase. 38 Parlamentarier,
vor allem aus den Reihen der Euro-
pagegner, lehnten das Ende 2015
in Paris unterzeichnete Abkommen
ab. UN-Generalsekretär Ban lobte
die rasche Ratifizierung durch die
EU. Nun müsse die „Chance für
erneuerbare, nachhaltigere Volks-
wirtschaften“ und „eine für alle
bessere Welt“ ergriffen werden,
sagte Ban unter großem Applaus
der Abgeordneten. (dpa)

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon: „Eine
für alle bessere Welt.“ Foto: afp


